
BayZfR: 7. Zahlungsabschnitt

7.   Zahlungsabschnitt 

1Die Auszahlung der Zusatzförderung erfolgt jeweils monatlich (= Zahlungsabschnitt) im Voraus. 2Die 
Auszahlung beginnt und endet jeweils mit dem Bewilligungszeitraum.


